
Für Wohnorte ist diese Für Wohnorte ist diese Für Wohnorte ist diese

mit den SCHUFA mit den SCHUFA mit den SCHUFA

Postleitzahlen zuständig: Postleitzahlen zuständig: Postleitzahlen zuständig:

01000–19999 B 40000–41751 D 55219–55232 S

20000–21739 HH 41800–41849 K 55233–55459 F

21740–21799 HB 42000–42999 D 55460–55499 K

22000–23919 HH 44000–47699 DO 55500–55699 F

23920–23999 B 47700–47999 D 55700–55799 S

24000–25999 HH 48000–48432 DO 56000–56999 K

26000–28899 HB 48440–48465 H 57000–57499 DO

29000–29399 H 48466–48477 DO 57500–57649 K

29400–29419 B 48478–48480 H 58000–58313 DO

29430–31592 H 48481–48485 DO 58314–58332 D

31593–31609 HB 48486–48539 H 58333–59999 DO

31611–31613 H 48540–48739 DO 60000–63879 F

31614–31627 HB 49000–49359 H 63880–63999 S

31628 H 49360–49377 HB 64000–64599 F

31629–31636 HB 49378–49401 H 64800–65559 F

31637 H 49402–49406 HB 65570–65582 K

31638 HB 49407–49419 H 65583–65999 F

31640–31869 H 49420–49429 HB 66000–66459 K

32000–33829 DO 49430–49453 H 66460–66509 S

34000–34399 H 49454–49456 HB 66510–66839 K

34400–34439 DO 49457–49459 H 66840–79999 S

34440–36399 F 49460–49479 DO 80000–87999 M

36400–36496 B 49486–49492 H 88000–88099 S

37000–37299 H 49493–49497 DO 88100–88179 M

37300–37359 B 49498–49504 H 88180–89199 S

37400–37649 H 49505–49549 DO 89200–89499 M

37650–37688 DO 49550–49639 H 89500–89619 S

37689–37691 H 49640–49699 HB 90000–96499 M

37692–37696 DO 49700–49744 H 96500–96529 S

37697–38479 H 49745–49762 HB 97000–97859 M

38480–38489 B 49763–49849 H 97860–97999 S

38500–38799 H 50000–54999 K 98500–99999 B

38800–39649 B 55000–55218 F

Die Anschrift der für Sie zuständigen SCHUFA entnehmen Sie bitte der nachstehenden Übersicht.
Maßgeblich für die richtige Anschrift ist die Postleitzahl Ihres Wohnsitzes.

Kennung: Anschriften der SCHUFA-Gesellschaften

B 12061 Berlin PF 420132 HB 28017 Bremen PF 101720

D 40038 Düsseldorf PF 104744 HH 20039 Hamburg PF 105809

DO 44037 Dortmund PF 103763 K 50886 Köln PF 451140

F 60020 Frankfurt PF 102055 M 80001 München PF 200144

H 30056 Hannover PF 5640 S 70041 Stuttgart PF 104643

SCHUFA-Adressen



SCHUFA-Organisation
Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, besser bekannt unter der
Kurzbezeichnung SCHUFA, ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden
Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt in der Bundesrepublik insge-
samt 12 regionale, rechtlich und wirtschaftlich selbständige SCHUFA-Gesellschaften in
der Rechtsform der GmbH, die der BUNDES-SCHUFA, Vereinigung der deutschen
Schutzgemeinschaften für allgemeine Kreditsicherung e. V. angehören. Gesellschafter
der regionalen SCHUFA-Gesellschaften sind Sparkassen, Banken, Volksbanken und
Raiffeisenbanken, Ratenkreditbanken sowie Einzelhandelsunternehmen einschließlich
des Versandhandels.

Aufgabe der SCHUFA
Aufgabe der SCHUFA ist es, ihren Vertragspartnern Informationen zu geben, um sie
vor Verlusten im Kreditgeschäft mit Konsumenten zu schützen und ihnen damit
gleichzeitig die Möglichkeit zu eröffnen, die Kreditnehmer durch Beratung vor einer
übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Zu diesem Zweck übermitteln zum Beispiel
Kreditinstitute der SCHUFA bestimmte Daten aus der Geschäftsverbindung mit ihren
Privatkunden. Die SCHUFA speichert diese Daten, um daraus ihren Vertragspartnern
Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können.
Die Zusammenarbeit der SCHUFA mit ihren Vertragspartnern unterliegt dem Bundes-
datenschutzgesetz; die Grundsätze des Verfahrens sind mit den Datenschutzaufsichts-
behörden abgestimmt.

Vertragspartner der SCHUFA
Vertragspartner der SCHUFA können nur Unternehmen sein, die Konsumenten
gewerbsmäßig Geld- oder Warenkredite geben sowie Unternehmen, die gewerbs-
mäßig Forderungen einziehen. Bei den Unternehmen, die Geld- oder Warenkredite
geben, handelt es sich in erster Linie um Kreditinstitute, auf die die weit überwiegen-
de Zahl der SCHUFA-Auskünfte entfällt. Außerdem sind Unternehmen, die Geschäfte
in Form des Mobilienleasings bzw. Mietkaufs tätigen, Einzelhandelsunternehmen (vor
allem Versandhandel, Waren- und Kaufhäuser), Kreditkartenunternehmen Vertrags-
partner der SCHUFA, ferner Versicherungen und Bausparkassen, soweit sie Konsumen-
ten grundpfandrechtlich gesicherte Kredite geben. Auch Unternehmen, die gewerbs-
mäßig Forderungen einziehen, können Vertragspartner der SCHUFA sein; aus den von
Kreditinstituten der SCHUFA übermittelten Daten erhalten sie allerdings nur Anga-
ben, die zur Adressenübermittlung von Schuldnern dienen.
Vertragspartner mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind bezüglich
der von der SCHUFA übermittelten Daten vertraglich auf Datenschutzgrundsätze ver-
pflichtet, die den in der Bundesrepublik geltenden Datenschutzregeln vergleichbar
sind und auch international den Grundsätzen der Datenschutzkonvention des Euro-
parates entsprechen (u. a. Datenverarbeitung nur für festgelegte und rechtmäßige
Zwecke, Datensicherung, Ansprüche der Betroffenen und Berichtigung unrichtiger
und Löschung unzulässig gespeicherter Daten).
Die SCHUFA hat derzeit etwa 20.000 Vertragspartner, wobei Zweigstellen und Filialen
von Kreditinstituten zumeist als selbständige Vertragspartner gelten.

SCHUFA-Verfahren
Die SCHUFA arbeitet nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Danach kann nur selbst
Auskunft von der SCHUFA erhalten, wer der SCHUFA auch Informationen gibt. Die
Auskünfte, die ein Vertragspartner erhält, beruhen auf den Informationen, die ande-
re Vertragspartner zuvor der SCHUFA gegeben haben, oder die diese aus öffentlichen
Verzeichnissen (z. B. Schuldnerverzeichnis) entnommen hat. Die Vertragspartner
erhalten nur dann Daten von der SCHUFA, wenn sie ein berechtigtes Interesse an der
Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Ein Vertragspartner der SCHUFA darf daher
nur über Personen eine Auskunft einholen, die bei ihm einen Geld- oder Warenkredit
aufnehmen oder bei ihm eine Bürgschaftsverpflichtung eingehen oder ein sonstiges
Geschäft abschließen wollen, das mit einem Kreditrisiko verbunden ist. Außerdem
dürfen Vertragspartner die Adressen von Schuldnern bei der SCHUFA erfragen. Kre-
ditinstitute dürfen zudem vor der Eröffnung eines Girokontos eine SCHUFA-Auskunft
einholen, weil den Kunden allgemein nach relativ kurzer Zeit ein Dispositionskredit
und die Teilnahme am eurocheque-Verfahren angeboten wird. Anfragen zu anderen
Zwecken, z. B. Personalfragen, sind unzulässig und führen in letzter Konsequenz zum
Ausschluß des Vertragspartners aus der SCHUFA.
Neben den Auskünften aufgrund von Anfragen erhalten Vertragspartner, wenn das
berechtigte Interesse fortbesteht (beispielsweise bei einem noch bestehenden Kredit),
von der SCHUFA auch nachträglich bekanntgewordene Informationen, die die
ursprüngliche Auskunft ergänzen (Nachmeldungen). Der Vertragspartner wird z B.
informiert, wenn sich Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung eines Kredits ergeben,
den der Kunde bei einem anderen Vertragspartner der SCHUFA aufgenommen hat.
Der Informationsbedarf der einzelnen Gruppen von Vertragspartnern der SCHUFA ist
nicht einheitlich. Deshalb haben sie auch verschiedene SCHUFA-Anschlußverträge mit
unterschiedlichen Informationsrechten und Meldepflichten.
Kreditinstitute übermitteln der SCHUFA Daten über
– Die Beantragung von Krediten und vorgesehenen Bürgschaften
– Die Aufnahme und vereinbarungsgemäße Abwicklung von Krediten (nicht jedoch

von Dispositionskrediten) bis zu einem Kreditbetrag von 100.000,– DM sowie die
Übernahme von Bürgschaften und ihre Erledigung.

Kreditinstitute können auch Daten über die Beantragung, die Eröffnung und Beendi-
gung einer Girokontoverbindung oder eines Kreditkarten- oder Leasingvertrages
übermitteln. Sie melden außerdem Unregelmäßigkeiten bei der Vertragsabwicklung.
Entsprechend dem Gegenseitigkeitsprinzip erhalten Kreditinstitute auf Anfrage auch
Auskünfte über alle bei der SCHUFA vorhandenen Daten (Vollauskünfte). Diese Aus-
künfte enthalten jedoch keine Angabe darüber, wer die Daten gemeldet hat.
Unternehmen, die grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen geben (Kreditinstitute,
Bausparkassen, Versicherungen), können nach ihrer Wahl von der SCHUFA Vollaus-
künfte oder Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung (Negativmerkmal)
erhalten. Im ersten Fall melden sie – unabhängig von der Höhe des aufgenommenen
Kredits – die Tatsache der Kreditgewährung, aber ohne Darlehnsbetrag, die vertrags-
mäßige Erledigung und etwaige Negativmerkmale, im letzten Fall ausschließlich
Negativmerkmale.
Einzelhandelsunternehmen (einschließlich des Versandhandels) und sonstige Unter-
nehmen die Privatpersonen Warenkredite (z. B. durch Lieferung gegen Rechnung
oder unter Einräumung von Zahlungszielen) geben, übermitteln der SCHUFA nur
Negativmerkmale. Sie erhalten daher auch nur SCHUFA-Auskünfte über vorhandene
Negativmerkmale, d. h. Merkmale aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens von
Kunden, nicht jedoch über aufgenommene Kredite und bestehende Bürgschaftsver-
pflichtungen. Unternehmen die Konsumenten gewerbsmäßig für eigene Rechnung in
größerem Umfange Waren auf Teilzahlungsbasis liefern (z. B. Warenhäuser) oder
Geschäfte in Form des Mobilienleasings bzw. Mietkaufs tätigen, können mit Einwilli-
gung des Kunden (SCHUFA-Klausel) ebenfalls Daten über die Aufnahme und Abwick-
lung dieser Kredite übermitteln; sie erhalten insoweit auch Vollauskünfte. Unterneh-
men, die gewerbsmäßig Forderung einziehen, melden der SCHUFA ebenfalls nur
Negativmerkmale. Sie erhalten von der SCHUFA nur Adreßdaten zum Zwecke der
Schuldnerermittlung und Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen.
Kreditinstitute übermitteln z. Zt. folgende Merkmale an die SCHUFA:
1.Merkmale über die Beantragung, Aufnahme und vertragsgemäße Abwicklung

einer Geschäftsbeziehung:
– Anfrage bei Einräumung eines Kredits
– Anfrage bei Einräumung eines grundpfandrechtlich gesicherten Kredits
– Anfrage bei Übernahme einer Bürgschaft
– Anfrage bei Eröffnung eines Girokontos
– Anfrage bei Abschluß eines Mobilienleasinggeschäftes
– Anfrage mit schriftlicher Begründung des berechtigten Interesses 

in anderen Fällen
– Anfrage zur Kreditkarte
– Ratenkredite (mit Betrag, Ratenzahlung, Ratenbeginn
– Nichtratenkredite und Kredite auf Girokonten mit Betrag und Beginn
– Rahmenkreditvertrag mit einem Kreditinstitut (mit Betrag, Laufzeitbeginn und

Laufzeit, Befristung)

– Mitverpflichtung für einen Kredit- bzw. Leasingvertrag – Mitantragsteller –
– Grundpfandrechtlich gesicherter Kredit (ohne Betrag)
– Bürgschaft (mit Betrag, Laufzeit, Ratenbeginn)
– Girokonto
– Erledigung einer Gesamtforderung
– Rückforderungsanspruch des Kreditinstituts wegen ungerechtfertigter Bereiche-

rung bei unwirksamem Kreditvertrag
– Mobilienleasing (mit Betrag, Leasingdauer, Beginn)
– Ausgaben einer Kreditkarte.

2.Merkmale über nicht vertragsgemäßes Verhalten des Kunden und die Einleitung
gerichtlicher Maßnahmen:
– Kündigung eines Kredits wegen Verzugs mit einem Betrag, der mindestens zwei

vollen Raten entspricht oder bei Kreditverhältnissen ohne Ratenvereinbarung
nach zwei vorausgegangenen fruchtlosen schriftlichen Zahlungsaufforderungen

– Unbestrittener Saldo nach einer Kündigung, wegen Verzugs mit einem Betrag der
mindestens zwei vollen Raten entspricht oder bei Kreditverhältnissen ohne Raten-
vereinbarung nach zwei vorausgegangenen fruchtlosen schriftlichen Zahlungs-
aufforderungen

– Verkauf einer Forderung an Dritte nach Zahlungsverzug des Schuldners
– Kündigung eines Girokontos wegen mißbräuchlicher Nutzung
– Scheckrückgabe mangels Deckung
– Scheckkartenmißbrauch durch den rechtmäßigen Karteninhaber
– Wechselprotest
– Beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung
– Erlassener Vollstreckungsbescheid
– Inanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Lohn- bzw. Gehaltsabtretung

wegen Verzugs mit einem Betrag, der mindestens zwei vollen Raten entspricht
oder bei Kreditverhältnissen ohne Ratenvereinbarung nach zwei vorausgegange-
nen fruchtlosen schriftlichen Zahlungsaufforderungen

– Suchauftrag: unter Hinterlassung von Verbindlichkeiten aus Geld- oder
Warenkrediten mit unbekannter Anschrift verzogen

– Einziehung einer Kreditkarte wegen mißbräuchlicher Verwendung durch den
rechtmäßigen Karteninhaber.

3.Merkmale über gerichtliche Vollstreckungsmaßnahmen:
– Zwangsvollstreckung aufgrund eines gerichtlichen oder notariellen Titels
– Lohnpfändung aufgrund eines gerichtlichen Pfändungs- und Überweisungs-

beschlusses
– Rückstand nach Zwangsmaßnahmen
– Fruchtlose Pfändung
– Uneinbringliche ausgeklagte Forderung

4.Merkmale aufgrund von Kundenreaktionen:
– Widerspruch zur SCHUFA-Klausel
– Widerspruch/Einspruch gegen Mahnbescheid/Vollstreckungsbescheid
– Zahlungsrückstand ausgeglichen (Teilausgleich)

Außerdem werden Daten aus öffentlichen Verzeichnissen entnommen.
Hierzu gehören:

– Eidesstattliche Versicherung über ein dem Gericht vorzulegendes 
Vermögensverzeichnis

– Haftbefehl zur Erzwingung einer eidesstattlichen Versicherung 
über ein dem Gericht vorzulegendes Vermögensverzeichnis

– Eröffnung eines Konkursverfahrens
– Konkurseröffnung mangels Masse abgelehnt.

Die Datenübermittlung durch Kreditinstitute an die SCHUFA setzt die Zustimmung
des Kunden voraus. Die Übermittlung von Negativmerkmalen gemäß Ziffern 2 und 3
erfolgt nur dann, wenn die Datenweitergabe zur Wahrung berechtigter Interessen
des Kreditinstituts, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit erfor-
derlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des Kunden nicht beeinträchtigt wer-
den. Dies setzt in der Regel eine Prüfung des Einzelfalles voraus. Beruht das Verhalten
des Kunden jedoch auf Zahlungsunfähigkeit bzw. Zahlungsunwilligkeit, so wird die
Interessenabwägung allgemein dazu führen, daß das betreffende Merkmal übermit-
telt werden darf.
Legt ein Kunde Widerspruch zu einer von ihm bereits unterschriebenen SCHUFA-Klau-
sel ein, so wird dies ebenfalls der SCHUFA übermittelt. War nur ein Girokonto, ein
erledigter Kredit, eine erledigte Bürgschaft, ein erledigtes Leasinggeschäft oder ein
beendetes Kreditkartengeschäft gespeichert, führt der Widerspruch zur Löschung die-
ser Merkmale. Der Widerspruch wird in diesen Fällen nicht gespeichert.
Die übermittelten Daten werden bei der für den jeweiligen Wohnsitz zuständigen
SCHUFA-Gesellschaften gespeichert. Im Falle eines Wohnsitzwechsels werden die
Daten an die dann zuständige SCHUFA-Gesellschaft weitergeleitet, und der Kunde
wird entsprechend informiert. Bei Wohnsitzwechsel in ein Land außerhalb der Bun-
desrepublik verbleiben die Daten bei der zuletzt zuständigen SCHUFA-Gesellschaft.

Was enthält die SCHUFA-Datei?
Die SCHUFA-Datei enthält nur objektive Daten, keine Werturteile, in der SCHUFA-
Datei sind neben dem sogenannten Personenstammsatz (Vorname, Name, Geburts-
tag, Geburtsort  soweit bekannt, Anschrift) nur Daten enthalten, die von Vertrags-
partnern übermittelt oder aus den öffentlich zugänglichen Verzeichnissen, z. B. den
Schuldnerverzeichnissen der Gerichte entnommen werden. Dies sind Daten, die ein
Kunde in einem Kreditgespräch korrekterweise angeben müßte (z. B. bestehende
Verbindlichkeiten, Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung früherer Kredite), Infor-
mationen über den Familienstand, das Einkommen, Guthaben oder Depotwerte und
über sonstige Vermögensverhältnisse enthält die SCHUFA-Datei nicht. Auskünfte wer-
den von der SCHUFA nur erteilt, wenn bei einer Anfrage die Angaben zur Person des
Kunden mit den bei der SCHUFA gespeicherten Daten übereinstimmen.
Die in der SCHUFA-Datei gespeicherten Daten werden nach Ablauf bestimmter Fristen
gelöscht. Kreditverpflichtungen bleiben z. B. bis zur Rückzahlung im Datenbestand.
Danach werden sie als erledigte Kredite für weitere drei Jahre gespeichert und ansch-
ließend gelöscht. Langjährige Erfahrungen bestätigen, daß Merkmale über erledigte
Kredite den betreffenden Kunden als kreditwürdig ausweisen und damit die beste
Empfehlung für einen neuen Kredit sind. Diese Merkmale werden im Interesse des
Kunden drei Jahre gespeichert. Negativmerkmale werden am Ende des dritten Kalen-
derjahres nach ihrer Einspeicherung ebenfalls gelöscht. Haben sich Negativmerkmale
vor Ablauf der Löschungsfrist erledigt, z. B. weil ein Kunde nach Zwangsmaßnahmen
eine offene Forderung ganz oder teilweise beglichen hat, so wird dies in der SCHUFA-
Datei vermerkt. Besteht nach durchgeführten Zwangsmaßnahmen noch eine offene
Forderung, so wird diese nach Ablauf der Löschungsfrist für die vorhandenen Negati-
vmerkmale unter dem Merkmal Rückstand nach Zwangsmaßnahmen bei der SCHUFA
gespeichert.
Die Daten der SCHUFA unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen und werden
von der SCHUFA vertraulich behandelt. Die Mitarbeiter sind zu strengster Verschwie-
genheit verpflichtet.
Jeder Kunde hat die Möglichkeit, bei der für seinen Wohnsitz zuständigen SCHUFA
eine Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten einzuholen. Diese Aus-
kunft ist umfassender als die SCHUFA-Auskünfte an Vertragspartner, denn neben den
gespeicherten Daten enthält sie auch Angaben darüber, wer diese Daten zur Speiche-
rung übermittelt und wer innerhalb der letzten 12 Monate – sofern keine Informati-
on im SCHUFA-Datenbestand war innerhalb der letzten 3 Monate – eine Anfrage an
die SCHUFA gerichtet hat.
Das SCHUFA-Verfahren in der dargestellten Form ist eine unverzichtbare Voraus-
setzung für ein schnelles, unbürokratisches und kostengünstiges Konsumenten-
kreditgeschäft. Für ergänzende Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur
Verfügung.

SCHUFA-Merkblatt


